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Soll-Ist-Vergleich für das Geschäftsjahr 2019 
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 Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 

 EUR EUR EUR 

1.� Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�für�laufende��

� Aufwendungen�

116.687.000,00� 121.628.366,29� 4.941.366,29��

2.� Erträge�aus�Zuschüssen�zur�Finanzierung�von�Investitionen� 8.026.000,00� 4.823.523,32� -3.202.476,68��

3.� Erträge�aus�Langzeitstudiengebühren� 276.000,00� 239.000,00� -37.000,00��

4.� Umsatzerlöse� 11.400.000,00� 11.008.151,21� -391.848,79��

5.� Erhöhung�oder�Verminderung�des�Bestandes�an�unfertigen�

� Leistungen� 0,00� 98.004,02� 98.004,02�

6.� Sonstige�betriebliche�Erträge� 10.000.000,00� 10.990.332,10� 990.332,10�

Summe Erträge 146.389.000,00 148.787.376,94 2.398.376,94  

7.� Materialaufwand/Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen� 7.800.000,00� 8.670.975,45� 870.975,45��

8.� Personalaufwand� 90.400.000,00� 91.501.760,39� 1.101.760,39��

9.� Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögensgegenstände�des��

� Anlagevermögens�und�Sachanlagen�

9.600.000,00� 9.938.478,50� 338.478,50��

10.� Sonstige�betriebliche�Aufwendungen� 33.950.000,00� 32.757.395,92� -1.192.604,08��

Summe Aufwendungen 141.750.000,00 142.868.610,26 1.118.610,26  

11.� Erträge�aus�Beteiligungen� 0,00� 4.259,43� 4.259,43�

12.� Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge�(inkl.�aus�Wertpapieren)� 50.000,00� 172.085,70� 122.085,70��

13.� Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen� 60.000,00� 22.546,67� -37.453,33��

Finanzergebnis -10.000,00 153.798,46 163.798,46  

14.� Steuern�vom�Einkommen�und�Ertrag� 50.000,00� 33.973,70� -16.026,30��

Ergebnis nach Steuern 4.579.000,00 6.038.591,44 1.459.591,44  

14.� Sonstige�Steuern� 20.000,00� 26.938,03� 6.938,03�

Jahresüberschuss 4.559.000,00 6.011.653,41 1.452.653,41  
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1. Struktur der Hochschule Osnabrück 

1.1 Profil 

Das Fundament der Hochschule Osnabrück ist ein qualitativ hochwertiges Angebot an Ba-
chelorstudiengängen, ergänzt durch konsekutive und weiterbildende Masterstudiengänge. Im 
Bereich Lehre achtet das Präsidium der Hochschule daher besonders auf eine gute Auslas-
tung und hohen Studienerfolg. Der diesbezügliche Erfolg ist durch das gute Abschneiden in 
der leistungsbezogenen Mittelverteilung der Hochschulen des Landes Niedersachsen deutlich 
belegt.  

Die Hochschule Osnabrück sieht auch ihre Verantwortung im Bereich des lebenslangen Ler-
nens durch den Aufbau bedarfsgerechter, berufsbegleitender wissenschaftlicher Weiterbil-
dungsstudiengänge. Ein hochwertiges, akademisches Angebot sorgt dafür, dass auch nach 
einem Studienabschluss wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bewältigung der gesellschaftli-
chen Herausforderungen erworben werden können. Dies schließt die Erprobung neuer For-
mate mit ein.  

Forschung versteht das Präsidium der Hochschule Osnabrück grundsätzlich als „bottom up“ 
Prozess ganz im Sinne der vom Grundgesetz verankerten Freiheit der Forschung. In Ergän-
zung macht die Hochschule aber auch wesentliche Schwerpunktbildungen sichtbar und fördert 
die interdisziplinäre Vernetzung. Entsprechend setzt das Präsidium vor allem auf Unterstüt-
zungsangebote bei der Antragsstellung und Projektabwicklung. Für den Bereich Auftragsfor-
schung und Transfer übernimmt die „Science to Business GmbH, Osnabrück“ als 100%ige 
Tochtergesellschaft überwiegend diese Aufgaben.  

Die Hochschule Osnabrück sieht es als ihre Aufgabe an, im Rahmen eines Studiums nicht nur 
fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln, sondern durch ihre Angebote auch 
Haltungen zu prägen und aufgeschlossene Persönlichkeiten zu fördern.  

Unter dem Bewusstsein, dass die Leistungen der Hochschule von allen Hochschulangehöri-
gen erbracht werden, legt die Hochschule Wert auf gute Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und größtmögliche fachliche und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, 
aber auch auf klare Aufgabenverteilungen und Zuständigkeiten. Großzügige Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der individuellen Arbeitszeit und der Telearbeit, moderne Infrastruktur und IT so-
wie Angebote im Gesundheitsmanagement und der Personalentwicklung unterstützen diesen 
Ansatz. 
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1.2 Organisation 

Die Stiftung Fachhochschule Osnabrück wurde zum 1. Januar 2003 als eine rechtsfähige Stif-
tung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Osnabrück durch das Land Niedersachsen errichtet. 
Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur. 

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und das Präsidium der Hochschule. Der Stif-
tungsrat berät die Hochschule, beschließt über Angelegenheiten der Stiftung von grundsätzli-
cher Bedeutung und überwacht die Tätigkeit des Präsidiums. Das Präsidium führt die laufen-
den Geschäfte der Stiftung, bereitet die Beschlüsse des Stiftungsrates vor und führt diese aus. 

Der Stiftung obliegt die Trägerschaft, der Unterhalt und die Förderung der Hochschule Osna-
brück (Körperschaft des öffentlichen Rechts). Die Stiftung hat zum Ziel, durch einen eigenver-
antwortlichen und effizienten Einsatz der ihr überlassenen Mittel die Qualität von Forschung, 
Lehre, Studium und Weiterbildung an der Hochschule zu steigern. 

Die Hochschule Osnabrück gliedert sich in vier Fakultäten und ein Institut an den zwei Stand-
orten Osnabrück und Lingen. Die Dekan*innen der vier Fakultäten sind gleichzeitig nebenbe-
rufliche Vizepräsident*innen der Hochschule und bilden zusammen mit dem Präsidenten so-
wie dem hauptberuflichen Vizepräsidenten das Präsidium der Hochschule. 

 

Abbildung 1: Ressortverteilung der Hochschule Osnabrück 2019 
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2. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2019 

2.1 Gesamtwirtschaftliche und hochschulspezifische 
Rahmenbedingungen 

Das Jahr 2019 war von guten gesamtwirtschaftlichen und hochschulspezifischen Rahmenbe-
dingungen geprägt. Für das Jahr 2020 und die folgenden zeichnen sich aber Veränderungen 
in der hochschulpolitischen Lage in Niedersachsen sowie in der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung in der ganzen Welt ab, die sich auf die Hochschulentwicklung negativ auswirken 
könnten. 

Am 6. Juni 2017 wurde der „Vertrag zur Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages 
bis zum 31. Dezember 2021“ unterzeichnet. Er sichert die Finanzierung der Hochschulen Nie-
dersachsen auf dem bestehenden Niveau für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021. Das 
bedeutet im Grundsatz stabile Rahmenbedingungen für die Hochschule Osnabrück. Am 
17. Januar 2020 erreichte die Hochschule jedoch ein Schreiben des Ministeriums, dass eine 
sogenannte Globale Minderausgabe aus den Hochschulkapiteln erfolgen muss und die Hoch-
schule Osnabrück entsprechend auf 919.000 Euro für das laufende Jahr 2020 und alle Folge-
jahre verzichten muss. Dies war unerwartet, da der Hochschulentwicklungsvertrag den Hoch-
schulen ja finanzielle Stabilität zusichern sollte. 

Am 7. März 2019 wurde die hochschulspezifische Zielvereinbarung mit dem Land für die Jahre 
2019 bis 2021 abgeschlossen. Darin wurden 33 Ziele über alle Leistungsbereiche der Hoch-
schule vereinbart.  

Bezüglich der Fortschreibung der befristeten Studienangebote aus dem Bund-Länder-Pro-
gramm Hochschulpakt 2020 konnten die Fachhochschulen nach erfolgter Verlängerung des 
Programms davon ausgehen, dass auch zum Jahr 2020 noch 100 % befristet angeboten und 
finanziert werden sollen. In Abweichung davon hat das Land mit Schreiben vom 4. Dezember 
2019 einerseits zugesagt 66 % dieser Plätze zu verstetigen. Aber andererseits fallen damit 
vom Studienjahr 2020/21 auch 34 % der Plätze unerwartet aus der Finanzierung. Damit ste-
hen nach aktuellen Kalkulationen der Hochschule zur Erfüllung Ihrer Aufgaben im Jahre 2020 
ca. 750.000 Euro weniger als 2019 zur Verfügung (anwachsend auf ca. 3 Mio. Euro im Jahre 
2023). 

Zusammen mit der oben genannten Globalen Minderausgabe summiert sich der Fehlbetrag 
auf knapp 4 Mio. Euro. Entsprechende Anpassungen des Studienangebots an die finanziellen 
Rahmenbedingungen müssen daher geplant und zum Studienjahr 2021 inklusive der Anpas-
sungen in der Lehrkapazität auch umgesetzt werden. 

Für das Jahr 2022 hat das Land in Aussicht gestellt, die vorübergehend weggefallenen 34 % 
der zusätzlich zu verstetigen. Dieses soll als Instrument genutzt werden, um insbesondere die 
Hochschulen zu stärken. Für die Hochschule Osnabrück würde das bedeuten, dass der damit 
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verbundene weitere Aufbau an Studienplätzen deutlich über den bisher verbleibenden 181 lie-
gen könnte. Entsprechende Überlegungen werden dazu aktuell angestellt. Entscheidend wer-
den hier die räumlichen Möglichkeiten und die ausreichende Finanzierung der notwendigen 
Aufwendungen sein. 

Der Ende 2019 erstmal in China aufgetretene neuartige Corona-Virus COVID-19 hat eine welt-
weite Pandemie ausgelöst die auch und gerade Europa trifft. Die eingeleiteten Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie bedrohen die wirtschaftliche Existenz sehr vieler Unterneh-
men und Einzelpersonen. Die finanziellen Unterstützungsleistungen der Staaten (insb. auch 
Deutschlands) belasten die öffentlichen Haushalte in einer noch nie dagewesenen Dimension. 
Für die politische Auseinandersetzung um den Einsatz der begrenzten Ressourcen ist zu be-
fürchten, dass dem Wissenschaftssektor nicht mehr die Priorität zukommt, die in den letzten 
Jahren bundesweit die Diskussion beherrschte (siehe z. B. die finanziellen Anstrengungen um 
den Hochschulpakt 2020).   

2.2 Geschäftsverlauf 

2.2.1 Organe der Stiftung 

Der Stiftungsrat der Hochschule Osnabrück trat im Jahr 2019 zu insgesamt vier ordentlichen 
Sitzungen zusammen. Das Präsidium unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Andreas Bertram führte 
zehn ordentliche und elf außerordentliche Sitzungen durch. 

Im Stiftungsrat konnte personelle Stabilität gewahrt werden. 

2.2.2 Lehre und Studium 

Das Lehrangebot der Hochschule Osnabrück wird von den vier Fakultäten und dem Institut für 
Musik angeboten: 

– Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL) 

– Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI) 

– Fakultät Management, Kultur und Technik (MKT) 

– Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) 

– Institut für Musik (IfM)  
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Im Wintersemester 2019/20 verteilen sich 105 Bachelor- und Masterstudiengänge auf die Fa-
kultäten wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich.1 

 

Tabelle 1: Entwicklung der Anzahl der Studiengänge 2016-2019 

Alle angebotenen Studiengänge werden kontinuierlich durch Akkreditierungen einer externen 
Qualitätskontrolle unterzogen. Durch eine Vielzahl von Faktoren (Studienangebot, Qualität der 
Lehre, Studienbedingungen, Forschung, Transfer, Lage, Bekanntheit u. a.) sind die Studienan-
gebote der Hochschule Osnabrück gut nachgefragt. Die Auslastungssituation ist noch sehr 
gut, die leicht rückläufige Tendenz der Bewerbungszahlen schlägt noch nicht auf die Studien-
anfängerzahlen durch. Weitere Details zeigt die nachfolgende Tabelle2  

 
1 Die nachfolgende Übersicht beinhaltet alle Studiengänge, in denen Studierende eingeschrieben sind. 

Unberücksichtigt bleiben Studiengänge, die vereinbart sind, aber erst in dem auf den Jahresab-
schluss folgenden Kalenderjahr angeboten werden. 

2  Studierende umfassen auch Beurlaubte, Gaststudierende und Studierende in den drei Masterstudien-
gängen „Lehramt an berufsbildenden Schulen“ (Kooperationsstudiengänge mit der Universität Osna-
brück). Bei den Studienanfänger*innen, den Studienplätzen und in der Ausschöpfung werden diese 
drei Gruppen nicht berücksichtigt.  
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Tabelle 2: Übersicht über die Studierendenzahlen und die Ausschöpfung 

Im Wintersemester 2019/20 waren 14.302 Studierende (darunter 109 Studierende beurlaubt) 
an der Hochschule Osnabrück immatrikuliert (Vorjahr: 14.263). Diese verteilen sich auf den 
Standort Osnabrück (11.903 Studierende) und den Standort Lingen (2.399 Studierende). Der 
Anteil der weiblichen Studierenden liegt bei ca. 44 %. Der Anteil der weiblichen Studierenden 
im MINT-Bereich liegt konstant bei ca. 21 %. Die Anzahl der ausländischen Studierenden liegt 
nun bei 711 (ca. 5 %) und zeigt damit einen positiven Trend. Weitere Details dazu zeigt die 
nachfolgende Tabelle. 

 

Tabelle 3: Übersicht über weibliche und internationale Studierende 
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Die Erfolge der Hochschule Osnabrück bei der Reduzierung der Abbrecherquote wird durch 
die zeitlich befristeten Sondermittel „Formel Plus“ des Landes Niedersachsen besonders deut-
lich. Hier honoriert das Land eine hohe Verbleibequote von Studierenden, die in den grund-
ständigen Studiengängen das 4. bzw. 5. Fachsemester erreichen. 

 

Tabelle 4: In 2016 - 2019 zur Auszahlung gekommene Ergebnisse „Formel-Plus“ 

Die Hochschule Osnabrück verzeichnet hier mit gut 30 % des Etats für die sechs Fachhoch-
schulen ein überdurchschnittliches Ergebnis, da der Anteil der Finanzhilfe bei lediglich 23,9 % 
liegt. Auch die leistungsbezogene Mittelverteilung bescheinigt der Hochschule Osnabrück ins-
besondere im Bereich der Lehre ebenfalls exzellente Erfolge. Siehe die nachfolgende Tabelle. 

 

Tabelle 5: In 2019 zur Auszahlung gekommene Ergebnisse der leistungsbezogenen Mittelzuweisung 

Diese Entwicklung hat in den letzten Jahren einen eindeutig positiven Trend.  

 

Tabelle 6: Entwicklung der leistungsbezogenen Mittelzuweisung 2015-2019 
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2.2.3 Forschung, Transfer und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 

Gemäß dem „bottom up“-Ansatz hat die Hochschule Osnabrück zur Unterstützung der An-
tragsforschung eine umfassende Servicestruktur aufgebaut. Diese umfasst von der Beratung 
bei der Antragstellung über die Unterstützung bei der Durchführung bis zur Abrechnung ge-
genüber dem/der Mittelgeber*in alle Leistungsbereiche. Je nach den jeweiligen Erfolgen in der 
Antragstellung und der finanziellen Ausstattung der Förderlinien schwanken die Drittmitteler-
träge aus Forschungsprojekten auf hohem Niveau leicht hin und her. 

 

Tabelle 7: Entwicklung der Drittmittel nach HKS-Definition 2015-2019 

Im Bereich Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses hat die Hochschule in 2011 ein 
Promotionsprogramm zur systematischen Qualifizierung eingerichtet. Von den gut 120 laufen-
den kooperativen Promotionen werden bis zu fünf durch Jahresstipendien der Hochschule für 
die Fertigstellung der Arbeit gefördert. Im Jahr 2016 wurde eine Promotionsvereinbarung ein-
geführt, um das Betreuungsverhältnis in kooperativen Promotionsverfahren zu klären und zu-
künftig differenzierte Daten für Auswertungen zur Verfügung stellen zu können. Ende des Jah-
res 2019 lagen von ca. 70 % der Promovierenden schriftliche Vereinbarungen mit dem/der 
betreuenden Professor*in vor. 

Der Bereich Auftragsforschung und Transfer konzentriert sich auf die Science to Busi-
ness GmbH. Die bilanziellen Umsatzerlöse beliefen sich im Jahre 2019 auf TEUR 4.218 
(2018: TEUR 4.304 nach Fertigstellung JA; 2017: TEUR 4.490; 2016: TEUR 4.290; 2015: 
TEUR 3.775). Im kleineren Umfang wird Auftragsforschung und Transfer auch über die Konten 
der Hochschule abgewickelt. Hier wurden im Jahre 2019 Umsätze von TEUR 235 (2018: 
TEUR 246; 2017: TEUR 345) erzielt.  

Die Hochschule Osnabrück ist die forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Niedersachsens und mit ihren Aktivitäten in diesem Bereich sehr gut positioniert. 
Dies zeigt sich auch in der leistungsbezogenen Mittelverteilung der Hochschulen des Landes 
Niedersachsen. Siehe vorstehende Tabelle 5. 
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2.2.4 Wissenschaftliche Weiterbildung 

Die Aktivitäten in der wissenschaftlichen Weiterbildung sind seit 2015 in einer zentralen Ein-
richtung für Weiterbildung – der „Professional School“ – gebündelt. Sie organisiert die Durch-
führung von Seminaren, Zertifikatskursen, Lehrgängen, Fachvorträgen, Tagungen und die 
jährlich stattfindende Firmenkontaktmesse CHANCE und unterstützt die Fakultäten bei der 
Durchführung von Weiterbildungsstudiengängen. Diese Aktivitäten sind insgesamt kostende-
ckend, insbesondere die laufenden Weiterbildungsstudiengänge weisen einen Kostende-
ckungsgrad von 100 % auf. 

 

Tabelle 8: Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Weiterbildung 2015-2019 

Die Zahl der eingeschriebenen Studierenden in Weiterbildungsstudiengängen stieg in den letz-
ten Jahren kontinuierlich an. Im Wintersemester 2019/20 waren in den 13 weiterbildenden Stu-
diengängen 662 Studierende eingeschrieben (Vorjahre: 2018/19: 611, 2017/18: 554, 2016/17: 
489, 2015/16: 457). Diese Zahlen und die Umsatzerlöse belegen – unter Vernachlässigung 
von Erträgen in Höhe von TEUR 190 aus einmalig organisierten Konferenzen und Workshops 
in 2017 – eine langfristig positive Entwicklung im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung 
im Bereich der Erträge und der Studierendenzahlen. 

2.2.5 Entwicklung des Personalbestandes 

Die Gesamtanzahl der Beschäftigten der Hochschule stieg in den letzten Jahren ähnlich wie 
die Studierendenzahl und die Höhe der eingeworbenen Forschungsmittel etwas an. Der aktu-
elle Zuwachs ist im Wesentlichen auf den Zuwachs der (befristet) Beschäftigten im Bereich der 
Antragsforschung zurückzuführen. Insgesamt liegt der Anteil der befristet Beschäftigten bei 
32 %. 

Der konstant leicht höhere Anteil der Befristungen im Bereich des weiblichen Personals ist da-
rauf zurückzuführen, dass Vertretungen für Erziehungszeiten überdurchschnittlich von weibli-
chem Personal übernommen werden. 
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Tabelle 9: Entwicklung des Personalbestandes 2015-2019 

Unter den hauptamtlichen Lehrenden sind 313 (Vorjahr: 321) Professorinnen und Professoren. 
Mit 74 (Vorjahr: 74) Professorinnen beträgt der Frauenanteil insgesamt 23,6 % (Vorjahre: 
2018: 23,1 %, 2017: 22,8 %, 2016: 22,5 %, 2015: 21,5 %) und ist somit leicht gestiegen.  

Wie aus der nachfolgenden Übersicht über die abgeschlossenen Berufungsverfahren der letz-
ten Jahre zu entnehmen ist, schwankt der Anteil der neu berufenen Professorinnen stark hin 
und her, was im Wesentlichen auf die kleinen Fallzahlen zurückzuführen ist. In den letzten vier 
Jahren konnten aber in den insgesamt 42 positiv abgeschlossenen Berufungsverfahren acht-
zehn Professorinnen gewonnen werden, was einer Quote von gut 43 % entspricht. 

 

Tabelle 10: Übersicht über die abgeschlossenen Berufungsverfahren 2015-2019 

Personalbestand per 31.12. (Köpfe) Gesamt davon weiblich davon männlich % weiblich % männlich
2015 1.231 581 650 47,20% 52,80%
2016 1.244 594 650 47,75% 52,25%
2017 1.280 613 667 47,89% 52,11%
2018 1.299 631 668 48,58% 51,42%
2019 1.346 662 684 49,18% 50,82%

Anteil unbefristetes Personal
2015 852 384 468 45,07% 54,93%
2016 879 407 472 46,30% 53,70%
2017 894 415 479 46,42% 53,58%
2018 898 424 474 47,22% 52,78%
2019 914 440 474 48,14% 51,86%

Anteil befristetes Personal
2015 379 197 182 51,98% 48,02%
2016 365 187 178 51,23% 48,77%
2017 386 198 188 51,30% 48,70%
2018 401 207 194 51,62% 48,38%
2019 432 222 210 51,39% 48,61%

Anteil Unbefristet/Gesamt in %
2015 69,21% 66,09% 72,00%
2016 70,66% 68,52% 72,62%
2017 69,84% 67,70% 71,81%
2018 69,13% 67,19% 70,96%
2019 67,90% 66,47% 69,30%

Anteil Befristet/Gesamt in %
2015 30,79% 33,91% 28,00%
2016 29,34% 31,48% 27,38%
2017 30,16% 32,30% 28,19%
2018 30,87% 32,81% 29,04%
2019 32,10% 33,53% 30,70%

Übersicht abgeschlossene Berufungsverfahren je Jahr
Gesamt davon weiblich davon männlich % weiblich % männlich

2015 11 3 8 27,27% 72,73%
2016 11 6 5 54,55% 45,45%
2017 7 2 5 28,57% 71,43%
2018 5 2 3 40,00% 60,00%
2019 8 5 3 62,50% 37,50%
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2.2.6 Infrastruktur 

Investitionen in Gebäude und Grundstücke 

Im Bereich der großen Baumaßnahmen plant die Hochschule Osnabrück aktuell einen Ergän-
zungsbau für das Institut für Musik (Baubeginn 2019, geplante Fertigstellung im Jahre 2021) 
und ein Laborgebäude für die Fakultät MKT in Lingen (Baubeginn 2020, geplante Fertigstel-
lung im Jahre 2022).  

Im Anschluss an die Kellersanierung des Gebäude AA am Standort Osnabrück in 2018 wurde 
mit der Sanierung der Lüftungsanlage des Wilhelm-Müller-Hörsaals (Gebäude AB) sowie der 
behindertengerechten Anbindung der Gebäude AB/AF begonnen. Diese Maßnahmen wurden 
2019 fertiggestellt. 

Der im Sommer 2018 entstandene größerer Gebäudeschaden im Hörsaalgebäude SL am 
Standort Westerberg wird voraussichtlich erst in 2021 saniert. 

Im Gebäude HP auf dem Campus Haste wurde im Januar 2019 dringender Brandschutz- und 
Sanierungsbedarf festgestellt, der sofort in eine brandschutztechnische Totalsanierung des 
zentralen Laborgebäudes der Fakultät AuL geführt hat. Die Maßnahmen wurden in 2019 er-
griffen und sollen in 2020 abgeschlossen werden. Mittelfristig ist jedoch der Neubau eines 
Laborgebäudes für den Campus Haste notwendig und in den Bedarfsanmeldungen an das 
Land auch priorisiert. 

Aus Mitteln des Investitionsprogramms HP-Invest sind mehrere kleinere Maßnahmen geplant, 
die der Unterstützung der Lehre dienen. Nachdem der Umbau der ehemaligen Bibliothek im 
AA-Gebäude, Standort Osnabrück, bereits 2017 abgeschlossen wurde, sollen die weiteren 
Maßnahmen 2020/21/22 fertiggestellt werden. 

Zur Unterstützung der Möglichkeiten für Forschungsaktivitäten sind zwei Maßnahmen geplant, 
die zu knapp 90 % aus EFRE- und Landesmitteln finanziert werden. Hier hat die Planungs-
phase im Jahre 2017 begonnen. Nach Baubeginn in 2019 werden die Fertigstellungen für die 
Jahre 2020/21/22 erwartet. 

Unmittelbar am Caprivi-Campus gelegen konnte das ehemalige Lehrerseminar in der Blument-
halstraße als Erweiterungsfläche für die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erwor-
ben werden.  

Anmietungen 

Zur Deckung des weiterhin hohen Flächenbedarfs wurden im Jahre 2018 ca. 12.700 qm 
Hauptnutzfläche für insgesamt TEUR 1.484 gemietet. Diese Zahlen zeigen im Vergleich zu 
Vorjahr nur geringe Veränderungen, die auf Mietanpassungen zurückzuführen sind. Insgesamt 
stellen die Anmietungen weiterhin einen erheblichen Kostenfaktor dar. 

IT-Infrastruktur 
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Im Oktober 2017 wurde das IT-Service Center (ITSC) gegründet, das in die vier Bereiche An-
wendungsentwicklung, Basistechnologie, IT-Service und IT-Infrastruktur aufgeteilt ist. Das 
ITSC hat seine Arbeit aufgenommen und bearbeitet planmäßig die anstehenden Projekte. Ein 
weiterhin aktueller Schwerpunkt stellt die Konsolidierung der Serverlandschaft in Kooperation 
mit der Universität Osnabrück dar. Dies soll im neu errichteten Rechenzentrum der Universität 
Mitte 2020 erfolgen. 

2.3 Ertragslage 

Die Erträge der Hochschule aus Zuschüssen des Landes Niedersachsen verzeichnen 2019 
einen Anstieg um knapp 7,4 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Dabei besteht die wesent-
liche Veränderung mit rund 5,7 Millionen Euro bei den Zuschüssen für laufende Aufwendun-
gen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie 
der Erhöhung der Versorgungsleistungen der vergangenen Jahre und des Jahres 2019. Die 
restliche Veränderung lässt sich auf die erhöhten Zuschüsse für Investitionen vornehmlich im 
Baubereich zurückführen. 

Im Drittmittelbereich, der die Zuschüsse anderer Zuschussgeber darstellt, ist es zu einer Erhö-
hung der Erträge um ca. 2,7 Millionen Euro gekommen. Dabei sind die Mittel des Bundes und 
die EU Mittel leicht gestiegen, während die DFG Mittel stabil geblieben sind. Weitere positive 
Entwicklungen gab es bei den nicht öffentlichen Zuschussgebern und den weiteren öffentli-
chen Zuschussgebern.  

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen lässt sich eine positive Veränderung erkennen, die 
sich auf eine Großspende zurückführen lässt. 

Im Bereich der Aufwendungen lässt sich eine moderate Erhöhung der Aufwendungen für Ma-
terial und bezogenen Leistungen feststellen. Hier schlagen sich die erhöhten Aufwendungen 
für EDV-Material, Lizenzen sowie Software nieder. Deutlich gestiegen ist auch der Aufwand für 
Lehr und Lernmaterial, insbesondere Bücher. 

Der Personalaufwand ist aufgrund des Tarifabschlusses und der Erhöhung des Personalbe-
standes infolge der eingeworbenen (Forschung-) Drittmittel angestiegen. Er beläuft sich nun-
mehr auf ca. TEUR 91,5 und damit rund 7 Millionen höher als im Vorjahr. 

Der Jahresüberschuss 2019 liegt bei TEUR 6.012. Damit reduziert sich der Jahresüberschuss 
um TEUR 2.370 zum Vorjahr. Das Bilanzergebnis zeigt nach Einstellungen und Entnahmen 
aus den Rücklagen einen Bilanzverlust von TEUR 328, als Folge der höheren Einstellungen in 
die nutzungsgebundene Rücklage durch das eigenfinanzierte Anlagevermögen. Im Vorjahr lag 
der Bilanzgewinn bei TEUR 3.448.  

Zur Ermittlung des Bilanzgewinns wird der Bilanzgewinn des Vorjahres in die § 57 Abs. 3 NHG 
Rücklage, das in 2019 eigenfinanzierte Anlagevermögen in die nutzungsgebundene Rücklage 
eingestellt sowie die Sonderrücklage befüllt. Die Entnahmen aus den Rücklagen dienen der 
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Neutralisation von Abschreibungen aus eigenfinanzierten Anlagevermögen und Abgängen zu 
Restbuchwerten. Dieses entspricht den Landesbetrieben. 

2.4 Vermögenslage 

Die Vermögenslage der Hochschule Osnabrück ist durch das Anlagevermögen geprägt. Die 
Sachanlagen habe sich um rund 5 Millionen Euro erhöht, im Wesentlichen durch den Ankauf 
des Gebäudes an der Blumenthalstrasse und dem Neubau der Musik. Der Anteil der Finanz-
anlagen ist stabil geblieben. Das Verhältnis von Anlage- zu Umlaufvermögen ist leicht zu 
Gunsten des Umlaufvermögens verschoben, insbesondere bei den flüssigen Mitteln, um grö-
ßere Zahlungen im Baubereich über den Jahreswechsel leisten zu können. Im Zusammen-
hang mit Forschungsprojekten ist eine Erhöhung der Forderungen gegen andere Zuschussge-
ber festzustellen, die aus noch offenen Mittelanforderungen stammen. 

Das Eigenkapital der Hochschule hat sich um TEUR 4.950 von TEUR 112.141 in 2018 auf 
TEUR 117.091 zum 31. Dezember 2019 erhöht. Die Gewinnrücklagen sind durch die nut-
zungsgebundenen Rücklagen aus eigenfinanzierten Investitionen gestiegen. Bei den Verbind-
lichkeiten gegenüber dem Land ist es zu einer leichten Erhöhung gekommen, die sich im We-
sentlichen durch noch nicht verausgabte Mittel aus den SQM des Wintersemesters erklären 
lässt. Hier ist der Nachweis abweichend vom Jahresabschluss semesterbezogen zu erbringen. 
Der Anstieg der Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten ist im Wesentlichen auf noch offene Ab-
rechnungen mit der Universität und diversen Bauunternehmen zurückzuführen. 

Durch die geänderten Abrufmöglichkeiten der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen sind die 
Rechnungsabgrenzungsposten gesunken. Hier kann die Hochschule nunmehr bedarfsorien-
tierter abrufen und ist somit nicht mehr an die Termine des Landes gebunden. 

Insgesamt ist die Bilanzsumme um TEUR 7.526 bzw. 3,04 % gegenüber dem Vorjahr von 
TEUR 247.283 auf TEUR 254.809 zum 31.12.2019 gestiegen. 
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2.5 Finanzlage 

Der Cashflow beschreibt die Zahlungsströme während des Geschäftsjahres und stellt letztend-
lich den Finanzmittelüberschuss der Hochschule dar. Dazu wird der Überschuss aus Einzah-
lungen und Auszahlungen ausgehend von dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag er-
mittelt. Um diesen zu ermitteln müssen alle Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, 
herausgerechnet werden. Er ist eine Kennzahl für die Innenfinanzierungspotential der Hoch-
schule und wird in einer gestuften Vorgehensweise ermittelt. 

 
2019 2018 Verände-

rung 
TEUR TEUR TEUR 

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 6.012 8.382 2.370 

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+) 9.938 10.115 177 

Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen -231 923 1.154 

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) 
(Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und 
des Stiftungssonderpostens) 

 
 

610 

 
 

-2.970 

 
 

-3.580 

Buchverluste (+) / Buchgewinne (-) aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Anlagevermögens 

 
380 

 
-36 

 
-416 

Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen sowie 
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 

 
 

165 

 
 

-3.130 

 
 

-3.295 

Abnahme (-) /Zunahme (+) der Verbindlichkeiten sowie anderer 
Passiva, die die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind, zzgl. Zinsergebnis 

 
 

1.135 

 
 

1.244 

 
 

109 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 18.009 14.528 -3.481 
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachan-
lagevermögens 

 
183 

 
143 

 
-40 

Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateri-
ellen Anlagevermögens 

 
7.000 

 
0 

 
-7.000 

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -15.366 -10.483 4.883 

Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagever-
mögen 

 
-410 

 
-190 

 
220 

Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -7.187 -13.464 -6.227 

Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen 
der Finanzdisposition 

 
0 

 
0 

 
0 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -15.780 -23.994 -8.214 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzie-
rung Anteile) 

 
0 

 
0 

 
0 

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten [Gezahlte Zinsen (-)] 0 -27 -27 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -27 -27 

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 7.670 17.163 -6.927 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 9.899 7.670 -9.493 

Tabelle 11: Cashflowrechnung 
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3. Prognosebericht 

3.1 Zukünftige Gesamtwirtschaftliche und hochschul-
spezifische Rahmenbedingungen 

Die im Dezember 2019 zugesagte Verstetigung von nur 66 % der befristen Hochschulpakt-
plätze sowie die im Januar 2020 verkündete Globale Minderausgabe von 1,1 % der Finanz-
hilfe waren erste Anzeichen einer Wende in der Hochschulpolitik des Landes Niedersachen 
und für eine sich verschlechternde hochschulpolitische Rahmenbedingungen. 

Die Auswirkungen der aktuelle Corona-Krise auf die gesamtwirtschaftliche Lage und die hoch-
schulspezifischen Rahmenbedingungen lassen sich Stand Ende April 2020 noch nicht vollum-
fänglich überblicken. 

3.2 Erwarteter Geschäftsverlauf der Hochschule 

Der erwarte Geschäftsverlauf der Hochschule wird im Jahr 2020 vollständig von der Corona-
Krise überschattet. Die Hochschule Osnabrück hat mit Wirkung zum 16. März 2020 den Prä-
senzlehrbetrieb eingestellt und den Unterricht vollständig auf digitale Lehrformate verlegt. Dies 
wird auch bis zumindest Ende des Sommersemesters so bleiben. 

Lediglich in einem sehr geringen Prozentsatz wird ab dem 11. Mai 2020 wieder die Möglichkeit 
eingeräumt, zwingend für den Studienerfolg notwendige Laborversuche unter strengen Hygie-
nemaßnahmen durchzuführen. Ab dem 13. Juni 2020 sollen ebenfalls unter strengen Hygiene-
maßnahmen auch Modulprüfungen in Präsenzform durchgeführt werden. 

Wie sich diese Situation auf den weiteren Geschäftsverlauf in den jeweiligen Geschäftsfeldern 
auswirken wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Hier Angaben zu machen, 
wäre reine Spekulation. 

3.3 Erwartete Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 

Auch die erwartete Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage wird völlig durch die Corona-Krise 
überschattet und hängt sensibel davon ab, ob und wann dieses Jahr wieder ein „Normalbe-
trieb“ möglich sein wird. 

Durch die Corona-Krise sind beispielsweise höhere Kosten insb. durch Ausgaben für Digitali-
sierung der Lehre und des Betriebs und Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen zu erwarten. 
Auch ist mit niedrigeren Erträgen im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, der Zim-
mervermietung an ausländische Studierende und im Gästehaus zu rechnen. Demgegenüber 
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stehen Einsparungen durch ausfallende Dienstreisen, Fortbildungen und sich ggf. verschie-
bende Personaleinstellungen. 

Die in Kapitel 2.1 “Gesamtwirtschaftliche und hochschulspezifische Rahmenbedingungen“ dar-
gestellten Entwicklungen der zurückgehenden Hochschulfinanzierung kommen hier noch 
dazu. 

Wie sich dies zum Ende des Jahres 2020 hin konkret ausgewirkt haben wird, lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt lediglich erahnen.  

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2020 der Hochschule Osnabrück sieht Erträge aus Finanzhilfe 
und Zuschüsse für laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 116.285 TEUR vor. Es 
wird ein Jahresüberschuss von 3.029 TEUR unter Berücksichtigung der globalen Minderaus-
gabe und der Kürzung der HP-Mittel erwartet. Unter Berücksichtigung der aktuellen COVID 
19-Pandemie kann nicht mehr von einem Jahresüberschuss in der Höhe ausgegangen wer-
den. Ein deutlicher Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber 2019 ist zu erwarten.  

Zur Vermögenslage ist anzumerken, dass die durch die Corona-Krise hervorgerufenen Turbu-
lenzen am Aktienmarkt auch die Finanzanlagen der Hochschule Osnabrück negativ beein-
flusst haben und diese nach einer guten Kursentwicklung im Jahre 2019 jetzt deutlich unter-
halb des ursprünglichen Kaufwerts (ca. 7 %, Stand 23. April 2020) gehandelt werden. Es ist 
nicht auszuschließen, dass es im Jahresabschluss 2020 zu einer Abschreibung kommen 
kann. 
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4. Risiko- und Chancenbericht 

Die Hochschule Osnabrück sieht sich gut und zukunftssicher aufgestellt. Es sind keine exis-
tenzgefährdenden Risiken erkennbar. Daher ergeben sich auch bei der Beurteilung der Risi-
ken und Chancen – von den signifikanten Veränderungen durch die Corona-Krise mal abgese-
hen (siehe Kapitel 4.7) - kaum Veränderungen zum Vorjahr.  

Die Hochschule sieht jedoch auch weiterhin die folgenden Chancen und Risiken: 

4.1 Leistungsgerechte Finanzierung der angebotenen 
Studienplätze 

Der Hochschule Osnabrück ist es in den vergangenen Jahren überproportional gut gelungen, 
ihre Studienplätze zu füllen und die eingeschriebenen Studierenden gut zu einem Abschluss 
zu führen, wie sich eindrucksvoll in der leistungsbezogenen Mittelverteilung und der „Formel 
Plus“ zeigt. Das ist gut für die Hochschule und die Arbeitgeber der Region und darüber hinaus.  

Die leistungsbezogene Mittelverteilung gleicht aber höchstens ein Zehntel der zusätzlichen 
Aufwendungen pro Studierendem/r aus. In der anstehenden weiteren Verstetigung von Studi-
enanfängerplätzen bestünde die Chance, dass die dadurch offenbarte geringe Finanzierung 
pro Studierendem/r bzw. pro Absolvent*in teilweise angeglichen wird. Die Landesregierung hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Grundfinanzierung derjenigen Hochschulen aufzustocken, die in der 
Lehre überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Ausweislich der leistungsbezogenen Mittel-
zuweisung des Landes erbringt die Hochschule namentlich im Bereich der Lehre weit über-
durchschnittliche Leistungen. Daher erwartet die Hochschule Osnabrück grundsätzlich für die 
nächsten Jahre eine angemessene Steigerung der Grundfinanzierung. Hier sieht die Hoch-
schule Osnabrück – insb. vor den Hintergrund der Corona-Krise - nur geringe Chancen auf 
Umsetzung durch die Landesregierung.  

4.2 Masterstudiengänge 

Die Zurückhaltung des Landes bei der angemessenen Finanzierung von Masterstudiengängen 
insbesondere an Fachhochschulen birgt das Risiko, dass geeignete Studieninteressierte in an-
dere Bundesländer abwandern und auch nach dem Masterstudium nicht mehr nach Nieder-
sachsen zurückkehren und somit dem hiesigen Arbeitsmarkt nicht als Fachkräfte zur Verfü-
gung stehen. 

Hier besteht Nachholbedarf in Qualität und Quantität. Der aktuell restriktive Ansatz der Lan-
desregierung verbunden mit der nicht ausreichenden Finanzierung von Masterstudienplätzen 
wird von der Hochschule Osnabrück als ein moderates Risiko für den Standort bewertet. 
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4.3 Heterogenität der Studierenden 

Die zunehmende Heterogenität der Studierenden erfordert zusätzliche Anstrengungen in Bera-
tung und Betreuung. Hier besteht das Risiko, dass – nicht einmal bei gleichbleibender Finan-
zierung pro Studienplatz – keine zusätzlichen Betreuungs- und Beratungsleistungen etabliert 
werden können, ohne die Lehrqualität zu vermindern. Der Qualitätspakt Lehre des Bundes hat 
es der Hochschule Osnabrück ermöglicht, angemessene Konzepte zu entwickeln. 

Andererseits besteht durch die hohe Anzahl von studierwilligen Geflüchteten die Chance, 
durch geeignete Maßnahmen neue Zielgruppen zu erschließen und die Internationalisierung 
der Hochschule Osnabrück voranzutreiben. Diese Entwicklung lässt sich schwer prognostizie-
ren, die Hochschule Osnabrück sieht sich aber gut vorbereitet und sieht nur ein geringes Ri-
siko. 

Die durch die Corona Krise bedingte Umstellung auf online Lehre ist gut gelungen. Es zeichnet 
sich aber jetzt schon ab, dass wir hier mit neuen Auswirkungen auf die Chancengleichheit der 
Studierenden und den damit verbundenen Studienerfolg rechnen müssen. Eine online Lehre 
setzt von den Studierenden eine deutlich höhere Fähigkeit zur Selbstorganisation voraus. Hier 
hat die Hochschule Osnabrück bisher eine große Anzahl an Unterstützungsmaßnahmen für 
das erste Studienjahr mit großem Erfolg eingeführt (z. B. Flexibles erstes Studienjahr in MINT, 
Tutorenprogramm). Da wir nicht davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zeit wieder in den 
ursprünglichen Normalbetrieb zurückkehren werden und online Lehre ein stärkerer Teil des 
Studienbetriebs auch in Zukunft sein wird, müssen wir dringend über alternative Unterstüt-
zungsmaßnahmen nachdenken, um dem Social Spread aktiv entgegen zu wirken. Eine erfolg-
reiche Teilhabe an den Studienangeboten setzt im Bereich der online Lehre einen Laptop und 
einen Internetanschluss am Wohnort der Studierenden voraus. Eine große Anzahl der Studie-
renden finanzieren darüber hinaus ihr Studium durch Nebentätigkeit. Diese Möglichkeiten sind 
auf absehbare Zeit weggebrochen, was ein erfolgreiches Studium zusätzlich belastet und bis 
zum Studienabbruch führen kann. Insgesamt wird der Betreuungsaufwand gerade an Fach-
hochschulen zur Kompensation dieser Benachteiligungen dramatisch steigen. Hier muss drin-
gend über bessere Personal-ausstattung und/ oder über eine deutliche Anhebung des CNW 
nachgedacht werden.  

Mit Blick auf eine damit verbundene Verringerung des Studienerfolgs schätzt die Hochschule 
das Risiko als hoch ein.  

4.4 Forschung und Transfer 

Die kontinuierliche Steigerung der Forschungsleistung der Hochschule Osnabrück hat zu einer 
zunehmenden Knappheit von Infrastruktur geführt. Die weiterhin angespannte Raumsituation 
hat sich durch diesen Erfolg weiter verschärft. Die von einigen Drittmittelgebern (z. B. DFG, 
BMBF, EU) gewährten Overhead-Pauschalen weisen hier in die richtige Richtung. 

Sollte es in Zukunft nicht zu einer substantiellen Entlastung im Bereich Forschung und Trans-
fer (z. B. durch eine Grundförderung und/oder flächendeckende Overheads) kommen, wird es 
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schwer sein, weitere Potenziale für die Stärkung der regionalen und überregionalen Innovati-
onskraft der Hochschule zu heben.  

Hier sieht die Hochschule das moderate Risiko, dass sich an der Finanzierungspraxis im For-
schungsbereich (z. B. Overheads, Grundfinanzierung) nichts ändert und die Zusatzaufwen-
dungen zur Forschungsunterstützung weiter aus dem Hochschuletat beglichen werden müs-
sen. 

4.5 Hochschulbau 

Flächenbedarf 

Die Hochschule Osnabrück hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum erfolg-
reich bewältigt. Seit Beginn des Hochschulpakts 2020 hat sich die Zahl der Studierenden von 
etwa 7.500 auf gut 14.000 erhöht und wird auch in den kommenden Jahren in diesem Bereich 
liegen. Trotz des deutlichen Zuwachses an baulicher Infrastruktur müssen aktuell Räumlichkei-
ten in erheblichem Umfang überwiegend am Standort Osnabrück zusätzlich angemietet wer-
den. Die Sicherheit in Bezug auf eine langfristige Verfügbarkeit dieser Liegenschaften be-
schränkt sich auf einen Zeitraum bis ca. 2022. Dies muss unter dem Eindruck der aktuellen 
Diskussion um die Finanzierung im Hochschulbau als in die Risikoeinschätzung mit einbezo-
gen werden. 

Um diesem Risiko zu begegnen, hat die Hochschule Osnabrück einen Konsolidierungskurs 
eingeschlagen, der darauf setzt, eine Konzentration der Aktivitäten in eigenen Räumlichkeiten 
zu favorisieren und in Einzelfällen Mietverträge bis 2030 abzuschließen. 

Die aktuellen Planungen der Hochschule Osnabrück gehen nicht mehr von einem Abbau von 
ca. 500 Studienanfängerplätzen bis 2023 aus. Neben der Verstetigung von 66 % dieser Plätze 
werden zusätzliche Angebote insb. durch einen neuen Hebammenstudiengang und die erfolg-
reich eingeworbenen Digitalisierungsprofessuren erwartet, so dass in Summe ca. der gleiche 
Raumbedarf wie bisher besteht. Dieser ist durch die Immobilien im Bestand nicht gedeckt. Die 
Anmietungen sind aufgrund des hohen Bedarfs in Osnabrück für andere Zwecke zurückzuge-
ben.  

Daher muss mit einer Verstetigung der Plätze auch an eine Schaffung zusätzlicher Räumlich-
keiten für Studium und Lehre sowie Forschung und Transfer in Höhe von mindestens 
EUR 50 Mio. am Campus Westerberg/Caprivi gedacht werden. Hier bietet sich ein gemeinsa-
mes Bauvorhaben mit der Universität auf der Fläche des Allgemeinen Verfügungszentrums 
(AVZ) an. 

Hier sieht die Hochschule Osnabrück moderate Chancen dies beim Land platzieren zu kön-
nen. 
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Baupreisentwicklung 

Die rasante Entwicklung der Baupreise der letzten drei Jahre lassen kaum noch eine verlässli-
che Planung zu. Das führt zu beständigen Diskussionen um Nachträge und damit letztlich zu 
Verzögerungen und dadurch veranlassten weiteren Kostensteigerungen. Hier besteht das Ri-
siko, im Handlungszwang von auslaufenden Mietverträgen und notwendigen Neubauten ge-
fangen zu sein. 

Gleichzeitig fehlen die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten für die zusätzlichen Ge-
bäude, da im Haushalt eine Erhöhung der entsprechenden Mittel nicht stattgefunden hat und 
diese Mittel auch nicht im auf den Clusterpreisen basierenden Fachhochschulentwicklungspro-
gramm enthalten waren. 

Hier sieht die Hochschule das hohe Risiko, dass die Entwicklung der Hochschulhaushalte mit 
der Steigerung der Baupreise nicht mithalten werden und dadurch der Gestaltungsspielraum 
der Hochschulen bei Baumaßnahmen erheblich eingeschränkt wird. 

4.6 Stellenfinanzierung aus Studienqualitätsmitteln 

Die Studienqualitätsmittel dienen der Hochschule Osnabrück hauptsächlich dazu, das er-
reichte hohe Niveau in den Servicebereichen und der Unterstützung und Durchführung von 
Lehre zu sichern. Dies geschieht vielfach durch Personal, dass auch unbefristet beschäftigt 
wird.  

Der letztliche Auszahlungsbetrag ist auf EUR 440,81 pro Semester für jede Studierende und 
jeden Studierenden in einem grundständigen Studiengang oder in einem konsekutiven Master-
studiengang während der Regelstudienzeit zuzüglich einmalig vier weiterer Semester festge-
legt. Es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Betrag zukünftig angepasst wird. Dass die 
Kompensation zukünftiger Tarifsteigerungen sowie Inflationsentwicklungen nicht berücksichtigt 
sind, stellt für die Hochschule ein finanzielles Risiko dar, welches zum derzeitigen Erkenntnis-
stand perspektivisch zu einer Reduzierung von Personalstellen und damit zu einem Absinken 
der Servicequalität führen muss. Die Hochschule Osnabrück preist dieses Risiko dahingehend 
ein, dass die Beschäftigung von unbefristetem Personal aus Studienqualitätsmitteln auf 50 % 
der Einnahmen des Jahres 2016 begrenzt werden. 

Das Risiko, dass die Studienqualitätsmittel ggf. durch politische Entscheidungen wegfallen 
könnten, wurde von der Hochschule Osnabrück bisher vernachlässigt, da über alle Parteien 
hinweg ein Bewusstsein für deren Notwendigkeit besteht. Aufgrund dieser Situation hofft die 
Hochschule Osnabrück nach wie vor, dass die Landesregierung entscheidet, die Studienquali-
tätsmittel in den regulären Haushalt zu überführen, um (zumindest teilweise) an den Personal-
kostensteigerungen teilzuhaben.  

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Lage in und später nach der Corona-Krise 
wird aber auch ein geringes Risiko gesehen, dass die im Bereich Studienqualitätsmittel allo-
kierten Finanzmittel seitens der Landesregierung zur Bewältigung der Folgen der Corona-
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Krise anderenorts dringender benötigt würden und daher für die Hochschule Osnabrück nicht 
mehr im bisherigen Umfang zu Verfügung stehen könnten. Dies wäre für die Hochschule Osn-
abrück allerdings nicht zu verkraften. 

4.7  Digitalisierung der Hochschule durch die Corona-Krise 

Durch die Umstellung des Lehrbetriebs auf Online-Lehre am 16. März 2020 ist in sehr kurzer 
Zeit ein gewaltiger Entwicklungs- und Innovationsschub in Hinblick auf die Digitalisierung der 
Hochschule Osnabrück aber auch der Kooperationspartner entstanden. 

Der Einsatz von flächendeckenden Online-Lehrveranstaltungen ist sehr gut gelungen und es 
ist davon auszugehen, dass die gewonnenen Erfahrungen den Lehrbetrieb langfristig durch 
eine Kombination von Online- und Präsenzformaten befruchten und Studium und Lehre insge-
samt positiv beeinflussen wird. 

Auch ist durch die Corona-Krise der Bedarf an Online-Prozessen allen Bereichen der Hoch-
schule deutlicher als bisher zu Tage getreten und es wurde deutlich, was in einer Notsituation 
in kurzer Zeit erreichbar ist. Diese positive Erfahrung wird die Hochschule als Ganzes nachhal-
tig prägen. 

Videokonferenzen sind nach jahrelang mehr oder weniger erfolglosen Einführungsdiskussio-
nen innerhalb weniger Wochen zu einen etablierten Austauschmedium und Konferenzmedium 
geworden. Dies wird die Hochschule auch nach der Corona-Krise weiterhin prägen. 

Da nicht absehbar ist, wann die Containment-Strategie des Landes aufgehoben wird, muss 
sich die Hochschule im Studienbetrieb weiterhin auf einen hohen Anteil an online Lehre ein-
stellen. Es ist bis ins Jahr 2021 damit zu rechnen, dass wir weiterhin den Anschluss der Stu-
dierende an den Studienbetrieb auch mit wenig Präsenz sicherstellen müssen. Auch bei den 
Beschäftigten muss durch weitere Nutzung der Digitalisierungschancen gewährleistet werden, 
dass die Serviceleistungen angeboten werden. Die Hochschule Osnabrück wird sich deshalb 
langfristig die jetzt erarbeitete Möglichkeit große Teile des Betriebs online anzubieten erhalten 
müssen. 

In allen diesen Entwicklungen sieht die Hochschule Osnabrück große Chancen für ihre Weiter-
entwicklung.  
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

An die Stiftung Fachhochschule Osnabrück, Osnabrück 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung Fachhochschule Osnabrück, Osnabrück − beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Stiftung Fachhochschule Osnabrück für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 
31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Stiftung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Hochschule unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
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und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Stiftungsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Hochschultätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Hochschultätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Hochschul-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stiftung vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Stiftung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stiftung 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
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der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Stiftung abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Hochschultätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Hochschultätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Stiftung ihre Hochschultätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Hochschule. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 

  

Hannover, den 18. September 2020   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
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